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Text 

  § 11. Hinsichtlich solcher Vereine, deren Wirksamkeit sich durch Zweigvereine auf mehrere Länder erstreckt, 
sowie bezüglich der Verbände von Vereinen, welche mehreren Ländern angehören, ist zu den in den §§ 4 bis 10 
vorgesehenen Amtshandlungen das Bundesministerium für Inneres berufen, an welches auch die bezüglichen 
Anzeigen zu richten sind. 


